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Schwerin, 21.April 2026 

Au sfertigu ng d er 

Öffentliche Bekanntmachung 
für die Gemeinden Weitendorf und Kuhlen-Wendorf 

Anordnungsbeschluss 
mit der Aufforderung zur 

Anmeldung unbekannter Rechte 

1. a) Anordnungsbeschluss

Mit diesem Beschluss wird der Freiwillige Landtausch „Weitendorf-Müsselmow", Ge­
meinden Weitendorf und Kuhlen-Wendorf, Landkreis Ludwigslust-Parchim nach § 103
a Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) angeordnet.

Dem Freiwilligen Landtausch unterliegen nachfolgende Flurstücke:
Landkreis: 1 Ludwigslust-Parchim 
Gemeinde Gemarkung Flur Flurstücke 
Weitendorf Weitendorf 1 179, 258, 

265, 280, 
285,291 

Kuhlen-Wendorf Müsselmow 4 162 
Kuhlen-Wendorf Müsselmow 5 73 

Das Verfahrensgebiet umfasst nach dem Liegenschaftskataster 18,0053 ha.
Die genaue Abgrenzung nach Flurstücken kann im Bedarfsfall beim Staatlichen Amt 
für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg (Hausanschrift: Bleieherufer 13, in 
19053 Schwerin) nach vorheriger Terminabsprache eingesehen werden. 

b) Gründe
Der Freiwillige Landtausch dient überwiegend zum Zweck der Verbesserung der 
Agrarstruktur, beziehungsweise Forststruktur, dabei zur Zusammenlegung der 
Flurstücke zu großen Wirtschaftsflächen und zur Verbesserung ungünstiger Grund­
stücksformen. 

Die Tauschpartner haben die Durchführung des Freiwilligen Landtausches beantragt 
und glaubhaft gemacht, dass er sich zeitnah verwirklichen lässt. Der Freiwillige Land­
tausch wird nach §§ 103a ff. FlurbG angeordnet und durchgeführt. 




